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Architektenrecht 

Pflichten des Architekten  

Der Beklagte beauftragte 1998 einen Architekten mit der Genehmigungsplanung für 
ein Wohnhaus. Die von diesem vorgelegte Planung wurde nicht realisiert. Nach der 
Behauptung des Beklagten war sie für ihn unbrauchbar, weil sie mit Baukosten von 
über 1,5 Mio. DM weit über dem vorgegebenen Kostenrahmen von 800.000 DM 
gelegen habe. Der Architekt stellte dem Beklagten die erbrachten 
Planungsleistungen in Rechnung und erhob gegen ihn schließlich Klage auf Zahlung 
des Honorars. Die Klage hat in den Vorinstanzen überwiegend Erfolg gehabt. Das 
Berufungsgericht hat den Einwand des Beklagten, die Planung sei für ihn 
unbrauchbar gewesen, nicht gelten lassen. Eine vom Architekten bei seiner Planung 
einzuhaltende Bausummenobergrenze von 800.000 DM sei nicht vereinbart worden.  

Der BGH hat ausgeführt, der Architekt sei grundsätzlich verpflichtet, bereits im 
Rahmen der sog. Grundlagenermittlung mit dem Auftraggeber den wirtschaftlichen 
Rahmen für ein Bauvorhaben abzustecken und dessen Kostenvorstellungen zu 
berücksichtigen. Diese dem Architekten gegenüber zum Ausdruck gebrachten 
Kostenvorstellungen seien in dem Sinne verbindlich, dass sie - vorbehaltlich einer 
nachträglichen Änderung - den Planungsrahmen bestimmen und jedenfalls dann 
regelmäßig zum Vertragsinhalt werden, wenn der Architekt ihnen nicht widerspricht. 
Solche Kostenvorstellungen sind – so der BGH – auch dann beachtlich, wenn sie 
nicht eine genaue Bausummenobergrenze enthalten, sondern nur Angaben zur 
ungefähren Bausumme, mit denen ein Kostenrahmen abgesteckt wird. Etwaige 
Zweifel über den Umfang des Kostenrahmens muss der Architekt aufklären, was 
auch durch die von der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure erfassten 
Kostenermittlungen für den Auftraggeber geschehen kann. Überschreitet der 
Architekt den vorgegebenen Kostenrahmen und ist die Planung deshalb 
unbrauchbar, so kann der Anspruch auf Honorar entfallen. Der BGH hat die 
Nichtbeachtung dieser Grundsätze durch das Berufungsgericht beanstandet und die 
Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht 
zurückverwiesen. (BGH, Urt. v. 21.03.2013 – VII ZR 230/11) 

Abstract:  Ein Architekt ist grundsätzlich verpflichtet, bereits im Rahmen der sog. 
Grundlagenermittlung mit dem Auftraggeber den wirtschaftlichen Rahmen für ein 
Bauvorhaben abzustecken und dessen Kostenvorstellungen zu berücksichtigen. 

Steuerrecht  

Aufgabe des subjektiven Fehlerbegriffs hinsichtlich bilanzieller Rechtsfragen 

Der Große Senat des BFH hat auf Vorlage des I. Senats v. 07.04.2010, I R 77/08, 
entschieden, dass das Finanzamt abweichend von der bisherigen Rechtsprechung 



 
 

 

im Rahmen der ertragsteuerrechtlichen Gewinnermittlung auch dann nicht an die 
rechtliche Beurteilung gebunden ist, die der vom Steuerpflichtigen aufgestellten 
Bilanz (und deren einzelnen Ansätzen) zugrunde liegt, wenn diese Beurteilung aus 
der Sicht eines ordentlichen und gewissenhaften Kaufmanns im Zeitpunkt der 
Bilanzaufstellung vertretbar war. Das gilt auch für eine in diesem Zeitpunkt von 
Verwaltung und Rechtsprechung praktizierte, später aber geänderte 
Rechtsauffassung. Im Ausgangsverfahren ist streitig, wie die verbilligte Handy-
Abgabe bilanzsteuerrechtlich zu beurteilen ist. Für die Beurteilung, ob eine beim FA 
eingereichte Bilanz „fehlerhaft“ in dem Sinne ist, dass das FA sich von den 
Bilanzansätzen des Steuerpflichtigen lösen kann, galt nach der bisherigen 
Rechtsprechung des BFH auch hinsichtlich der Beurteilung von Rechtsfragen ein 
subjektiver Maßstab. War die einer Bilanz oder einem Bilanzansatz zugrunde 
liegende rechtliche Beurteilung im Zeitpunkt der Bilanzaufstellung aus der Sicht eines 
ordentlichen und gewissenhaften Kaufmanns vertretbar, war das FA daran bei der 
Steuerfestsetzung auch dann gebunden, wenn diese Beurteilung objektiv fehlerhaft 
war. 

Diese Rechtsprechung hat der Große Senat des BFH nunmehr aufgegeben. Eine 
Bindung des Finanzamts an eine objektiv unzutreffende, aber im Zeitpunkt der 
Bilanzaufstellung aus der Sicht eines ordentlichen und gewissenhaften Kaufmanns 
vertretbare rechtliche Beurteilung, die der vom Steuerpflichtigen aufgestellten 
Handels oder Steuerbilanz oder deren einzelnen Ansätzen zugrunde liegt, lasse sich 
weder aus § 5 Abs. 1 Satz 1 EStG noch aus § 4 Abs. 2 EStG ableiten. Die 
Finanzverwaltung und die Gerichte seien insbesondere aus verfassungsrechtlichen 
Gründen verpflichtet, ihrer Entscheidung die objektiv richtige Rechtslage zugrunde zu 
legen. Dies gelte unabhängig davon, ob sich die unzutreffende Rechtsansicht des 
Steuerpflichtigen zu seinen Gunsten oder zu seinen Lasten ausgewirkt habe. Eine 

Übergangsregelung sei nicht zu treffen. (BFH, Beschl.  v. 31.01.2013 - GrS 1/10) 

Abstract: Das Finanzamt ist abweichend von der bisherigen Rechtsprechung im 
Rahmen der ertragsteuerrechtlichen Gewinnermittlung auch dann nicht an die 
rechtliche Beurteilung gebunden, die der vom Steuerpflichtigen aufgestellten Bilanz 
(und deren einzelnen Ansätzen) zugrunde liegt, wenn diese Beurteilung aus der 
Sicht eines ordentlichen und gewissenhaften Kaufmanns im Zeitpunkt der 
Bilanzaufstellung vertretbar war. 

Arbeitsrecht 

Leiharbeitnehmer zählen im Entleiherbetrieb  

Nach § 9 Satz 1 BetrVG richtet sich die Zahl der Mitglieder des Betriebsrats nach der 
Anzahl der im Betrieb in der Regel beschäftigten Arbeitnehmer. Bei 5 bis 100 
Arbeitnehmern kommt es darüber hinaus auch auf die Wahlberechtigung an. Ab 101 
Arbeitnehmern nennt das Gesetz diese Voraussetzung nicht mehr. In Betrieben mit 
in der Regel 701 bis 1000 Arbeitnehmern besteht der Betriebsrat aus 13 Mitgliedern, 
in Betrieben mit in der Regel 1001 bis 1500 Arbeitnehmern aus 15 Mitgliedern. Wie 
das BAG unter Aufgabe seiner früheren Rechtsprechung entschieden hat, zählen in 



 
 

 

der Regel beschäftigte Leiharbeitnehmer bei den Schwellenwerten des § 9 BetrVG 
im Entleiherbetrieb mit. Das ergibt die insbesondere an Sinn und Zweck der 
Schwellenwerte orientierte Auslegung des Gesetzes. Jedenfalls bei einer 
Betriebsgröße von mehr als 100 Arbeitnehmern kommt es auch nicht auf die 
Wahlberechtigung der Leiharbeitnehmer an. 
 
Anders als in den Vorinstanzen hatte daher die Anfechtung einer Betriebsratswahl 
durch 14 Arbeitnehmer Erfolg. In ihrem Betrieb waren zum Zeitpunkt der 
angefochtenen Wahl neben 879 Stammarbeitnehmern regelmäßig 292 
Leiharbeitnehmer beschäftigt. Der Wahlvorstand hatte die Leiharbeitnehmer bei der 
Wahl nicht berücksichtigt und einen 13-köpfigen Betriebsrat wählen lassen. Unter 
Einbeziehung der Leiharbeitnehmer wäre dagegen ein 15-köpfiger Betriebsrat zu 
wählen gewesen. (BAG, Beschl. v. 13.03.2013 - 7 ABR 69/11) 

Abstract: Leiharbeitnehmer sind bei der für die Größe des Betriebsrats 
maßgeblichen Anzahl der Arbeitnehmer eines Betriebs grundsätzlich zu 
berücksichtigen.   

Bankrecht  

Haftung einer Direktbank bei Zwischenschaltung eines anderen anlageberatenden 
Wertpapierdienstleistungsunternehmens   

Die Klägerin eröffnete im Januar 2005 über die Rechtsvorgängerin der früheren 
Mitbeklagten (Accessio Wertpapierhandelshaus AG) bei der Beklagten ein sog. Zins-
Plus-Konto. Dabei handelte es sich um ein Tagesgeldkonto mit einer jährlichen 
Verzinsung von 4,5%, das zwingend mit einem Depotvertrag zur etwaigen 
Einbuchung von Wertpapieren verbunden war (sog. Depotkonto). Die Verzinsung von 
4,5% lag deutlich über dem Marktzins. Zwischen der Accessio und der Beklagten war 
vereinbart, dass in ihrem Verhältnis die Beklagte lediglich den Marktzins zu zahlen 
hatte und die Accessio der Beklagten die Differenz zu den an die Kunden zu 
zahlenden 4,5% erstatten musste. Ziel der Accessio war es, die Tagesgeldkunden 
möglichst schnell aus diesem für sie verlustreichen Geschäft in komplexere 
Finanzinstrumente zu überführen und dafür Provisionen zu erzielen. Zwischen der 
Accessio und der Beklagten gab es eine Rahmenvereinbarung, in der ihre 
Zusammenarbeit geregelt war. Auf Beratung eines Mitarbeiters der Accessio tätigte 
die Klägerin in der Zeit von 29.01.2007 bis 01.12.2008 zahlreiche Käufe von Inhaber-
Teilschuldverschreibungen, Inhaber-Aktien und Genussscheinen im Nennwert von 
insgesamt 49.898 €. Nach einem verlustreichen Verkauf der Genussscheine sowie 
der Inhaber-Aktien verlangt die Klägerin unter Anrechnung erhaltener 
Ausschüttungen im Wege des Schadensersatzes Zahlung von 46.059,78 € nebst 
Zinsen Zug um Zug gegen Übertragung der Inhaber-Teilschuldverschreibungen. Ihre 
Klage ist in den Vorinstanzen erfolglos geblieben.  

Der BGH hat das Berufungsurteil auf die Revision der Klägerin aufgehoben und die 
Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht 
zurückverwiesen. Dabei waren im Wesentlichen folgende Überlegungen für seine 



 
 

 

Entscheidung maßgeblich: Ein Schadensersatzanspruch wegen fehlerhafter 
Anlageberatung besteht nicht, denn zwischen einem Kapitalanleger und einer 
Direktbank, die ausdrücklich allein sog. Execution-only-Dienstleistungen als 
Discount-Brokerin anbietet, kommt im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften 
grundsätzlich kein stillschweigend geschlossener Anlageberatungsvertrag zustande. 
Eine Zurechnung etwaiger Beratungsfehler eines vom Kapitalanleger mit seiner 
Beratung beauftragten selbständigen Wertpapierdienstleistungsunternehmens über 
§ 278 BGB scheidet in der Regel aus, weil die Beratung nicht zum Pflichtenkreis 
einer solchen Direktbank gehört. Soweit das Berufungsgericht die Verletzung einer 
vertraglichen Nebenpflicht der Beklagten aus dem Depotkonto-Vertrag bzw. aus den 
den streitgegenständlichen Wertpapiergeschäften zugrunde liegenden 
Kommissionsverträgen mit der Klägerin verneint hat, konnte das Berufungsurteil 
jedoch keinen Bestand haben. Bei gestaffelter Einschaltung mehrerer 
Wertpapierdienstleistungsunternehmen ist zwar grundsätzlich nur das kundennähere 
Unternehmen zur Befragung des Anlegers hinsichtlich seiner Erfahrungen, 
Kenntnisse, Anlageziele und finanziellen Verhältnisse verpflichtet. Eine Pflicht zur 
Überwachung des vorgeschalteten Beratungsunternehmens besteht i.d.R. nicht. 
Gleichwohl kann eine haftungsbewehrte Warnpflicht als Nebenpflicht der Execution-
only-Dienstleistung bestehen, wenn die kundenfernere Direktbank die tatsächliche 
Fehlberatung des Kunden bei dem in Auftrag gegebenen Wertpapiergeschäft 
entweder positiv kennt oder wenn diese Fehlberatung aufgrund massiver 
Verdachtsmomente objektiv evident ist. Der Kapitalanleger trägt dabei nach 
allgemeinen Grundsätzen die Darlegungs- und Beweislast für die Kenntnis der 
Direktbank von der tatsächlichen Fehlberatung bei dem in Auftrag gegebenen 
Wertpapiergeschäft bzw. für die sich aufgrund massiver Verdachtsmomente 
aufdrängende objektive Evidenz dieser Fehlberatung. Die im Rahmen der Haftung 
der kreditgebenden Bank infolge eines konkreten Wissensvorsprungs entwickelte 
Beweiserleichterung bei institutionalisiertem Zusammenwirken ist auf die 
Zusammenarbeit zweier Wertpapierdienstleistungsunternehmen hinsichtlich der 
Erbringung von Wertpapierdienstleistungen nicht übertragbar. Da die Klägerin ihre 
Behauptung, die Beklagte habe von einer systematischen Falschberatung der 
Anleger durch die Accessio Kenntnis gehabt, unter Zeugenbeweis gestellt hat, das 
Berufungsgericht dem Beweisantrag aber nicht nachgegangen ist, war das 
Berufungsurteil aufzuheben. Das Berufungsgericht wird den Zeugen nunmehr zu 
vernehmen haben. (BGH, Urt. v. 19.03.2013 - XI ZR 431/11) 

Abstract:  Bei gestaffelter Einschaltung mehrerer 
Wertpapierdienstleistungsunternehmen ist zwar grundsätzlich nur das kundennähere 
Unternehmen zur Befragung des Anlegers hinsichtlich seiner Erfahrungen, 
Kenntnisse, Anlageziele und finanziellen Verhältnisse verpflichtet. Eine Pflicht zur 
Überwachung des vorgeschalteten Beratungsunternehmens besteht in der Regel 
nicht. Gleichwohl kann eine haftungsbewehrte Warnpflicht als Nebenpflicht der 
Execution-only-Dienstleistung bestehen, wenn die kundenfernere Direktbank die 
tatsächliche Fehlberatung des Kunden bei dem in Auftrag gegebenen 
Wertpapiergeschäft entweder positiv kennt oder wenn diese Fehlberatung aufgrund 
massiver Verdachtsmomente objektiv evident ist.  


